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Die Abgaben können jedoch nicht mehr nachgefordert werden, wenn 
seit der buchmäßigen Erfassung des ursprünglich vom Abgaben
schuldner angeforderten Betrages oder, sofern eine buchmäßige 
Erfassung unterblieben ist, seit dem Tag, an dem die Zollschuld für die 
betreffende Ware entstanden ist, drei Jahre verstrichen sind.

(2) Im Sinne des Absatzes 1 gilt die Nachforderung als erhoben, 
wenn dem Betreffenden die Höhe der von ihm geschuldeten 
Eingangs- oder Ausfuhrabgaben mitgeteilt worden ist.

§3

Stellen die zuständigen Behörden fest, daß sie den Betrag der nach 
den gesetzlichen Vorschriften für die betreffende Ware geschuldeten 
Eingangs- oder Ausfuhrabgaben infolge von Handlungen, die straf
rechtlich verfolgbar sind, nicht genau ermitteln konnten, so gilt die in 
§ 2 genannte Frist nicht.
In diesem Fall erfolgt die Nacherhebung durch die zuständigen 
Behörden gemäß den geltenden Bestimmungen der Abgabenordnung 
(§ 169 Abs. 2 Sätze 2 und 3).

§4
Die Nachforderung erfolgt durch die zuständigen Behörden im 

Rahmen der hierfür geltenden Bestimmungen gegenüber natürlichen 
oder juristischen Personen, welche die Eingangs- oder Ausfuhrabga
ben für die betreffende Ware als Abgaben- oder als Haftungsschuld
ner zu entrichten haben, oder gegenüber deren Rechtsnachfolgern.

§5

(1) Eine Nacherhebung durch die zuständigen Behörden ist 
ausgeschlossen, wenn bei der Festsetzung von Eingangs- oder 
Ausfuhrabgaben, die sich nachträglich als niedriger erweisen als die 
nach den gesetzlichen Vorschriften geschuldeten Abgaben,
— entweder von Auskünften ausgegangen worden ist, die von den 

zuständigen Behörden selber erteilt worden sind und diese 
Behörden binden,

— oder allgemeine Vorschriften zugrunde gelegt worden sind, die 
später durch eine gerichtliche Entscheidung außer Kraft gesetzt 
worden sind.

(2) Die zuständigen Behörden können von einer Nacherhebung von 
Eingangs- oder Ausfuhrabgaben absehen, deren Nichterhebung auf 
einem Irrtum der zuständigen Behörden zurückzuführen ist, sofern 
dieser Irrtum vom Abgabenschuldner nicht erkannt werden konnte 
und letzterer gutgläubig gehandelt und alle geltenden Bestimmungen 
betreffend die Zollerklärung beachtet hat.

>
§ 6

Sind die nach den gesetzlichen Vorschriften geschuldeten Ein
gangs- oder Ausfuhrabgaben infolge eines Irrtums der zuständigen 
Behörden nicht erhoben worden, so werden für die nachgeforderten 
Beträge keine Verzugszinsen erhoben.

§7
Eingangs- oder Ausfuhrabgaben von weniger als 25 DM je 

Einzelfall werden nicht nacherhoben.

§ 8

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1990 in Kraft.
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Verordnung 
über die Erstattung oder den Erlaß 

von Eingangs- oder Ausfuhrabgaben 
vom 4. Juli 1990

§ 1
(1) Diese Verordnung legt die Voraussetzungen fest, unter denen 

die zuständigen Behörden die Erstattung oder den Erlaß von 
Eingangs- oder Ausfuhrabgaben gewähren.

(2) Im Sinne dieser Verordnung gelten als:
a) Eingangsabgaben: Zölle, Abgaben zollgleicher Wirkung, Ab

schöpfungen, und sonstige bei der Einfuhr erhobene Abgaben, 
die im Rahmen einer gemeinsamen Agrarpolitik oder im 
Rahmen der auf bestimmte landwirtschaftliche Verarbeitungs
erzeugnisse anwendbaren spezifischen Regelungen vorgesehen 
sind; '

b) Ausfuhrabgaben: Abschöpfungen und sonstige bei der Ausfuhr 
erhobene Abgaben, die im Rahmen einer gemeinsamen Agrar
politik oder im Rahmen der auf bestimmte landwirtschaftliche 
Verarbeitungserzeugnisse anwendbaren spezifischen Regelun
gen vorgesehen sind;

c) Erstattung: die vollständige oder teilweise Rückzahlung von 
entrichteten Eingangs- oder Ausfuhrabgaben;

d) Erlaß: der vollständige oder teilweise Verzicht auf die Erhebung 
von durch die für die Erhebung zuständige Behörde buchmäßig 
erfaßten, jedoch noch nicht entrichteten Eingangs- oder Aus
fuhrabgaben;

e) buchmäßige Erfassung: der Verwaltungsakt, mit dem die zu 
erhebenden Eingangs- oder Ausfuhrabgaben von den zuständi
gen Behörden ordnungsgemäß festgesetzt werden;

f) Zollschuld: die Verpflichtung einer natürlichen oder juristischen 
Person, die sich aus den geltenden Vorschriften ergebenden 
Eingangs- oder Ausfuhrabgaben für eingangs- oder ausfuhrab
gabenpflichtige Waren zu entrichten.

(3) Als „Zollstelle“ im Sinne dieser Verordnung gilt jede zuständige 
Dienststelle, bei der Eingangs- oder Ausfuhrabgaben buchmäßig 
erfaßt werden, selbst wenn sie nicht der Zollverwaltung untersteht.

Kapitel I
Erstattung oder Erlaß von Eingangsabgaben

1. Abschnitt
Nichtbestehen einer Zollschuld oder Berechnung höherer als der 

gesetzlich geschuldeten Abgaben

§ 2

(1) Eingangsäbgaben werden insoweit erstattet oder erlassen, als 
den zuständigen Behörden nachgewiesen wird, daß der buchmäßig 
erfaßte Betrag
— Waren betrifft, für die keine Zollschuld entstanden ist oder für 

die die Zollschuld aus einem anderen Grund als wegen 
Entrichtung des entsprechenden Betrags oder Verjährung erlo
schen ist;

— die gesetzlich zu erhebenden Abgaben aus irgendeinem Grunde 
übersteigt.

(2) Die Erstattung oder der Erlaß von Eingangsabgaben aus einem 
der in Absatz 1 genannten Gründe erfolgt auf Antrag; dieser ist 
innerhalb von drei Jahren nach der buchmäßigen Erfassung der 
Abgaben durch die für die Erhebung zuständige Behörde bei der 
zuständigen Zollstelle einzureichen.
Diese Frist ist,nur dann verlängerbar, wenn der Zollbeteiligte den 
Nachweis erbringt, daß er durch einen Zufall oder durch höhere 
Gewalt daran gehindert war, seinen Antrag innerhalb der genannten 
Frist einzureichen.
Die zuständigen Behörden nehmen die Erstattung oder den Erlaß von 
Amts wegen vor, wenn sie innerhalb dieser Frist selbst feststellen, daß 
einer der in Absatz 1 beschriebenen Sachverhalte vorliegt.


